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Rettungs-/ Entsorgungsfahrzeuge

20 KV

LEGENDE:
ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeines Wohgebiet gemäß § 4 BauNVO

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

siehe Erläuterungen Nutzungsschablone

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Vermaßung

WA

20 KV
unverbindliche Darstellung einer 20-kV-Versorgungsleitung

öffentliche Verkehrsfläche

öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
"Gebietsgrün"

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, Fußweg

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, Rettungs-/ Entsorgungsfahrzeuge

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, die zur Herstellung des
Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 (1) Nr. 26 BauGB)

Grundstücksgrenze - Vorschlag

21.0

Kennzeichnung der Bereiche der Teilaufhebung Bebauungsplan "In der Schadt"

Gebietsgrün

Übersichtskarte
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AUFSTELLUNGSBESCHLUSS FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICH-
KEIT UND DER BEHÖRDEN 

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT UND
DER BEHÖRDEN 

Der Stadtrat hat am 31.03.2016                                
die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluß ist am          
ortsüblich bekanntgemacht worden.

Kaisersesch, den 

(Gerhard Weber, Stadtbürgermeister) (Gerhard Weber, Stadtbürgermeister) (Gerhard Weber, Stadtbürgermeister)

  

SATZUNGSBESCHLUSS            BEKANNTMACHUNG

(Gerhard Weber, Stadtbürgermeister) (Gerhard Weber, Stadtbürgermeister) (Gerhard Weber, Stadtbürgermeister)

Der Stadtrat hat am              den Bebauungsplan 
gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch als Satzung beschlos-
sen.

Kaisersesch, den

AUSFERTIGUNG

Der Satzungsbeschluß des Bebauungsplans sowie die 
Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienst-
stunden von jedermann eingesehen werden kann 
und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
ortsüblich bekanntgemacht worden.
Mit der Bekanntmachung am        
tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Kaisersesch, den

Die Übereinstimmung der textlichen und zeichne-
rischen Inhalte des Bebauungsplans mit dem Willen 
des Stadtrates sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplans werden bekundet. 
Der Bebauungsplan ist hiermit ausgefertigt.

Kaisersesch, den

Der Bebauungsplanvorentwurf einschließlich der 
Textfestsetzungen hat mit  der Begründung gemäß 
§ 3 (1) BauGB in der Zeit vom 04.08.2016 bis 05.09.
2016 zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen. 
Ort und Dauer der Auslegung wurden am  
mit dem Hinweis  öffentlich bekanntgemacht, dass 
Anregungen während der Auslegungsfrist vorge-
bracht werden können. 
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit Schrei-
ben vom 25.7.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.

Kaisersesch, den

Der Bebauungsplan einschließlich der Textfest-
setzungen hat mit  der Begründung gemäß 
§ 3 (2) BauGB in der Zeit vom 31.05.2019 bis 01.07.
2019 zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen. 
Ort und Dauer der Auslegung wurden am  
mit dem Hinweis  öffentlich bekanntgemacht, dass 
Anregungen während der Auslegungsfrist vorge-
bracht werden können. 
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit Schrei-
ben vom 29.05.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.

Kaisersesch, den

NUTZUNGSSCHABLONE
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19. Dezember 2019Satzung nach § 10 (1)
BauGB

Bebauungsplan
"Am Wehrholz/ Im Sur/ In der Trift - West"
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